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 Veröffentlicht am 22.05.1968

Norm

EheG §3 Abs3

Rechtssatz

Die Eheschließung einer minderjährigen Österreicherin mit einem 24-jährigen Kunststudenten (Staatsbürger der

Republik Kongo) ist mangels hinreichender ;nanzieller Sicherheit und wegen erhöhter Kon<iktsmöglichkeiten mit

einem vielfältigen Risiko belastet, für welches weder der Vormund noch das Gericht die Verantwortung übernehmen

können, daher keine Ersetzung einer verweigerten Zustimmung.
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